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RS OGH 2002/1/29 1Ob7/02i
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.01.2002

Norm

WRG §31 Abs3

Rechtssatz

Primär hat der nach § 31 WRG Verp ichtete selbst für die kostengünstigste Lösung im Zuge der nach §31 Abs3 WRG

anzuordnenden Maßnahmen zu sorgen. Die Wasserrechtsbehörde ist nicht verp ichtet, Kostenvoranschläge

einzuholen. Sie hat ohne weitwendige Erhebungen die nach § 31 Abs 3 WRG gebotenen Maßnahmen einzuleiten.
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1 Ob 7/02i
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